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ialblatt 
für d.as Land Sachsen-Anhalt 

(MBI. LSA Grundausgabe) 

27. Jahrgang Magdeburg, de~ 18. September 2017 . .· .· Nurilmer·37 

. ·, INHALT 

. ~ '?chriflliel,i°e Mitt~iluflge~ der Veröffentlichungen erfolgen nichf-

1. 

·A. St~atskanzlei und Ministeriüm für. Kultur 

RdErl. 8. 9. 201.7, Stel!lervergüniltigung für Bauderik- · 
. male; Be.sch.einigungsr.ich\linien zur. Anwendung der 
. §§ 7i, .. 10f und 1,1b ·des ·· Einkcimn:iensteuernesetzes 

(ESfG) ... , ..... .. . .' ... .. . . . . . • ...... : ... ; . . . . . 565 
(neu: 2242:). · . . 

. i. 

B. · Ministerium.für Inneres und. Sport 

C . .. Minister.ium fµr Jus.tiz und Gteicf:lstell~ng 

D. .Ministerium: d~r. finanzen 

A: Staatskahz.lei und Mrn:tst~rium 
· für Kultur 

. 2242 

Steuervergunstigung für Baudenkmale; 
Bescheinigungsrichtliriieri zur Ariwendüng 

der §§ 7i, 1 Qf und Hb des 

Bezug:· 

· EiAkommensteuergesetzes (EStG) 

RdErl-. tjer StK vom 8. 9 .. 2017....: 63-577041 

- Im Eir,wernehmen mit dem MF -

Rc!Erl,, des MK vom 9. 8 .. 1'994 (Mßl. LSA S. 2402)· 

1. Voraussetzungen 

Die Inanspruchnahme der Ste.U'ervergünstigung für Her
stellungs- und Anschaffungskosten bei .Baudenkmalen 

1. 

E. Ministerium für Arbeit, Soziales 'uild lnt.egration 

· F. Ministedum für Bil.dung 

G. Miilisteriuiri für . Wirts.chaft, 1,!Viss.enschaf.f .und· 
Digitafü;ierung· 

. RdEri. 1;8. 9-. 2017, Rid1tlinie über ·die Gewährung 
von Zuwencfüngen ·zur Förder.ung vom: ö'ffel'ltlicherr tmd 
ko~terifrei .mtitzbaren WLAf\Js' in Sachsem-Arihalt. . . . . 578 

. (neu: 902) , . . 

H.. Ministerium.für Umwelt, Landwirtschaft ~i,d Energie " · '" 
.' 1 ••• , •• 

'·l'• 

1. Ministeri1.im. für L~ndes,E;/ntwiyklung und Ver.kehr .. , . . . ., " 

·•. ,_ ,., .· · ~: ... >: 

~·- .'. ,., 

nach .den §§ 'i'i, und tof Abs. 1. cle; Eimkomn:i~r.tsteu;ige- . 
. setzes (E'.StG)_ in der- Fassurrg:·cler Bekanratmaehung vom 
8 .. 1 Ö: 2009 CBGBI.' r S. 3366, 38()2), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 14. 8. 20-17 (B'GBI. 1 S: 3214), 
sowie d~r Abzug v0h . Erhaltungsaufwand bei Bauden!<~ 
malen riach• § 1 Of Abs. 2 und § 11 b E·$tG, setzen voraus, 
dass der steuerpflichtige. dur.ch eine Bescheini[!Jung der 
unteren Denkmalschutzbehörde (Bes<::heir.tigungsbehör- · 
de) rrtachw.eist, cfass clie VOf!!jer.tomITTenen Maßnahmen 
nach Art und• Umfimg zur Erhaltur;ig des Gebäud~s als· 
Baudenkrmal oder zu seiner sir:mv611en,Nutzurrtg e!forder-lich 
whd nach vorherige'r Abstimmung. mit €!er unteren Genl<
malschutzbehörde dur.chgeführt worden sind. 

.2. Beantragung der Bes.cheinigung 

.Die Bescheinigung ist oöjektbezogerr zu beamtr.agen. Fi:ir 
Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche Wirtschatts·
güter sind, sowie für Eigentumswohnungen urid im Teil- · 
eigentum stehende Räume· sind grundsätzlich jeweils 
eigenständige Bescheinigungen auszustellen . 
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In Fällen von Bauträger- oder Erwerbermodellen und 
Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften kann stattdessen· 
auch eine Gesamtbescheinigung eir1schließlich der Auf
teilung auf die einzelnen Teilobjekte ausgestellt werden, 
soweit der Antragsteller wirksam von den jeweiligen Er-

. werbern oder Eigentümern bevollmächtigt wurde. Ist eine 
Gesamtbescheinigung erteilt worden, • dürfen für diese 
Erwerber keine Einzelbescheinigungen mehr erteilt wer
den. 

Zur erforderlichen objektbezogenen Aufteilung der be
günstigten Aufwendungen vergleiche Nummer 6.2. 

Die Bescheinigung muss schriftlich v0n den Eigentümern 
oder ein.em wirksam Bevollmächtigten beantragt werden 
(Anlag1;1 ·1). An eine Vertretung ist die Bescheinigung nur 
zu erteilen, wenn eine wirksame Vertreti..Jngsbefugnis v0r-

. liegt. · · · · · 

3. Voraussetzungen einer Besch~inigung 

Die s·escheinigung r.iach. den §§ 7i, 1 Of und 11 b EStG 
g'arf :nur erteilt werden, 1.1v.enb die nachfoigenden Voraus-
setzungen Vorliegen. · 

~-1 Der,ik~aleig~~söhaft 

Es muss sich bei dem·Objekt, für das die Bescheinigung 
· awsgestellt werdi:m soll, um E)in Bau9enkmal gemäß .§ 2 
· Abs. 2 ·Nr. · ·1 des DE:lnl<malschutzgesetz~s cJes l:,andes · 
Sa~hsen-Anhalt vom 21·. 1.0.'. 1991 tGVBt: LSA S. 3€38)., 
z1JJletzt g.eän.dert durch Artikel, 2..des Gesetzes vom 20. 1-2 . 
. 2005 '(GVBi.. ·LSA · $. 769, 80-,1 }, handeln,. einschließlich 

. Opje.kten innerhalb von Denkmalbereithen gemäß § 2 
· Abs. 2 Nr. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt. Zu den Baud~nkmalen · gehören auch:· 
Gartendenkmale . . 

Eirl!fä!lt die öffE;intlich-recl:ltlic:;he Bindung 'nach den Def.)k
rnalsclilutzvorschr.iften für das. Baudenkmal' ö'cier· den Teil 
eines Denkmalbereichs inrierhalb des zwölfjahrig.en Be
güristigungszeitraums der§§ 7i und. 10f EStG, emtfällt qie 
steuerliche Begün.stigung ab.dem Jahr, ·das dem Wegfall 
dw Denkmafeigenschaft folgt. 

Der We~fäll der Denkmaleigenschaft ist der zuständigen 
Fir;iar.iz;behörde von der unteren Denkmalschutzbehörde 
-mitzuteilen. 

3.2 Erforderlichkeit der Aufwendungen 

Die AlclfwendLmgen müssen nach Art und .Umfar.ig dazu 
~rforderlich sein, das Gebäude oder den qebäudeteil als 
Baudenkmal zu erhalten oder sinnvoll zu nutzen. Für be
·stehende Gebäude innerhalb e,ines Denkmalbereichs, die 
keinen eigenen Denkmalwert haben, müssen ciie Aufwen
dungen nacl:l Art und Umfang Z\Jf Erhaltung des schützens
werten äußeren Erscheinungsbildes des Der.ikmalbereichs 
erforderlich $ein. Gebäude in der engeren Umgebul'lg 
eines Baudenkmals, jedoch außerhalb eines denkmalge
schützten Bereichs oder einer Gesamtanlage, erfüllen 
diese Voraussetzungen nicht. 
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3.2.1 Merkmal „zur Erhaltung des Baudenkmals erforder
lich" 

Das Merkmal „zur Erhaltung qes Baudenkmals erforder- · 
lieh" bedeutet, dass es sich um Aufwendungen für die · 
Substanz des, Baudenkmals handeln muss, die nach Art 
und Umfang erforderlich sind, um die Merkmale zu . er
halten, die ciie Eigenschaft des Gebäudes als Baudenkmal 
begründen. Ist diese Vora\,Jss.etzung erfüllt, muss nict:it 
geprüft werden, ob die Äufwenduhgen zur' sinnv0llen N:ut-
zung ·des Baudenkmals erforderlich waren. · . , 

. . . 
Wegen der „Erforderlic;hkeit" ist ein strenger Maßstab an 

die Aufwendungen ZU. legen. Es reicht riicht aus, dass die 
.Aufwendvrigen aus denkrrnalpflegerischer Sicht angemes
sel'l oder vertretbar sind,' sie müssen imter denkmaiptrege- · 
rischen GE;Jsichtspunkten notwE;Jndig sein. Die Tatsache, 
dc!SS eiri.E;J denl<malr.echtliche .Erlaubnis erteilt wun!l~, weil 
die Voraussetzun·gen hierfür vorli3gen, entbindet nicht von 
der Prüfung, ob-die Aufwendungen erforderlich· sind. bie. 
Erforderlichkeit der Baumaßnahmen muss sich aus de~.· 
Zustand. des Bauden~mals yor Beginn .der Bc!ürnaßl'l,;1h~en 

1 

und dem. denkmälpflegerisch .· siniwÖII . erstrebenswerten 
Zustanc;l ergeb~r:i. ,Aufwendungen; Öie niclilt q.er !Eiger:iart 
des Baudenkmals entsprechen, sinct,ctanach r;iiclilt beschei- · 
nigurig's:fähig. bies gilt~-B. fur Aufwenäun~.er;i, für, Anlage~ 
und. Einrichtungen, deren Vorhandenseim. il'l' Gebaticien l\li'lit 
gleiclierNutzungsart riicht-üblichist, 'l-- B. W~irl'pool ; ~auAa, . 
Schwiinmbae. ·. . 

. ' ' ' /• 

Die Prl}fung der Erfo.rderlichk~it .schließt jedoc~; kein; 
Angebots- urrq Preiskor.itro{le ein; · · 

.:"'i .. ~ 

3.~.2. M-er,_kmal „zu seiner sirntrviiilren; N8tzumg1 erfbr~~r.Hch!' 

DcisMe~~mal ,,zu .seil'ler;:;inrwollel'l·~~tz~'ng:~d6;1~ii11~h·;,· :-- ·. ·; 
erweitert der:i Umfang der bescheinigur,igsfähigen Koster;i.·; ' .. ·' ~

. •· Das Merkmal. ist ertülrt, 1Nem1 die ALifwenourn:ger.i <';lie benk- ·. _· .. , 
, maleigenschaft nicht oder nicht wesentlich iieeir.iträchtigen . ·. 

und erforcierlich· sind, uin eine unter denkmalschwtzrecht- ·, · : 
lic~eri GesichtspunlUen sinrwolle Nut?:ung des Baudenk-
mals z0:erhaiten,, wieder herzµstellen.mderzw errn0glicheh·, 1 

und .geei@FJet (;}rscheir.ien, die ·1;:rha_ltur:i.g des. g·auG!ernl<rr.ia·rs · 
auf !Dauer sicherz:üstellen. Zwr si'nnvollen, Nljfzwng g_e!;iörer;i 
deshalb Maßr.iahr:nen· zur Anf:)aSSl!lng efr.ies. ·B;a~denkmalS 
an ·zei_tgemäße · Nutzttngsv.er.hälthisse. Dazu k9rmem irn . , 
Einzelfall je nach Art d'er Nutzung Autwendungem f~r eine 
Heizlimgsc;1nlage; Toiletten, Badezimmer, Herd ur:id Spüfe, 

. 'Aufzugsanlage, ~ofem eine solche erforderlich ist, zählen,. 
,,.·,, 

3.2.3 Merkmal „Erfor.cierliehkeit'! anG! . wirtschaftlie!;ie Nwt
zung_. 

Zum Merkmal der „Erforderlichkeit" gilt N.uirnmer 3.2.1 
entspreeherrci-. · 

' . 
Zur sinnvollen Nutzur;ig erforderliclil sind awch Aufwen-

dungen; die dazu dienen, eirie Llnteu der;ikmalpflegerischem 
Gesichtspunkten angemesser.ie wirtschaftlicl:le Nutzung 
des Baudenkmals zi,i' ermöglichen, miclht j,eG!och Aufwen~ 
dungen, 0ie dazu diener.i ,. die widschaftliche Nutzung des 
Bauder;ikmals ·zu optimieren. 

. Aufwendungen, die ausschließlich auf Wirtschaftlich
keitsüberlegungen des Eigentümers beruhen, können nicht 
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in die Bescheinigung aufgenommen werden. Hierzu ge
hört z. B. in der Regel der Ausbau des Dachgeschosses 
zusätzlich zur vorhandenen Nutzung. Stehen nur Teile 
eines Gebäudes unter Denkmalschutz und sind diese 
Gebäudeteile selbständig nicht nutzungsfähig (z. 8 : Fassa
de, Dachreiter), können auch unter dem Gesichtspunkt der 
sinr,vollen Nutzung Aufwendungen, die nicht unmittelbar 
diese Gebäudeteile betreffen; nicht in qie Bescheinigung 
einbezögen werden. 

Die laufende· Unterhaltung eines Baudenkmals ist keine 
Baumaßnahme. 

Lauf~nde Uährlich) wiederkehrende ünterhaltungskos
ten wie Wartungskosten für Heizungsanlagen oder Reini
gungskosten für Teppichböden und Ähnliches sind _nicht 
bescheinigungsfähig. Besondere denktnc;1lbedingte Pflege
und Uriterhaltungskosten wie die restauratorische War
tung oder Reinigung von Skulpturen oder lnlien.dekofation 
·sowie die Renovierung einer Stuckdecke sind bescheini- · 
gungsfähig. . . · · · 

3.3 Vorherige. Abstimmung 

· Die Baumaßn;:ihmen müssen ·vor Beginn ihrer Ausfüh-
. runge~ mit d'er unteren Denkmalschutzbehörde abge

stimmt worden sein. Die Zustimmung .der unteren 0-enk
. malscliutzbehörde kann innerhalb eines denkmalrecht
. liehen Genehmigungsverfahrens oder. eines Baugenehmi
·gungsverfi'!hrens erfolgen. Werden Bedenfsen der unteren 
Öenkmalschutzbehörde im _Genehmigungsverfahren nicht 

. berücksichtigt, kann dies dazu führer), dass keine Beschei
. nigung. oder diese r:iur zum Teil erteilt werden kann. 

·3.~.1 Fehlende vorh~ri~e AbstimnJun.g . 
;,,:•, 

· ls1 ein~ vorherig,e Abstimmung unterblieben, liegen die 
Vor.aussetz1:1ngen für die Er.teilu11g der BescheinigUng nicht 
vor. Die fe.hlende vorherige Abstimmung_ kann nicht r:iach
träglic~ ersetzt werden:, auch nicht durch d_ie r-1achträgliche 
Erteilung einer i3augenehrnigtmg oder einer denkmalrecht-· 

: liehen Erlaubnis. · 
r 

Wird erst. im Ver."Iaüf der Baumaßnahmen erkennbar., 
dass e(n Bauder.ik_illal vorliegt, können die Acif.wendungen 

. bescheinigt werden, die aq -dem Zeitpunkt entstehen, ab 
dem die unter.e Oenk.rrit:ilschutzbehörde bestät,igt hat, dass 
das Baudenkmal den öffentlich-rechtlichen Bindungen des 
Denkmalschutzgesetzes unterliegt; und· die Baumaßnah
men betreffen, die vor .ihrem Beginn . rnit der Bescheini- · · 
gungsbehörd·e abgestimmt worden sind . 

Wer.den in diesem Zusammenhang a1:1ch Bal,Jmaßnah" 
men-dur.chgeführt, die nicht den mit der landesspezifisclilen 

·"Bescheiriigungsbehörde nach Maßgabe der denkmalpfle
gerischen Zielsetzungen oder · des benkmalpflegeplans 

. erfolgten Abstimmu·ngen entsprecher,i, sind die!;,e (ins-oweit) 
nicht bescheinigungsfähig. Sollten -derartige Baumaßnah
men die denkmalpflegerischen Zielsetzungen oder den 
Denkmalpfleg:eplan im Ergebnis hintertreiben (so dass 
z. B. cdie Der;ikrmaleiger:ischaft als solche verloren @eht), 
können . sie im· Einzelfa ll dazu . führen, cdass selbst die 
DurchfüMrung der. im Vorfeld nach Maßgabe der denkmal
pflegerisd:1en Zielsetzungen oder des Denkmalpflegeplans 
durchgeführten .Baumaßnahmen nicht mehr bescheini
gungsfäh_ig sind. · 

3. 3.2 Abstimmungsverfahren 

Die Abstimmung zwischen den Beteiligten ist mit allen 
erheblichen Daten schriftlich festz:uhalten. 

Um die ordnungsgemäße Durchführung _der Baumaß
nahmen entsprechend der Abstimmung und.die Abwicklung 
des Bescheinigungsyerfahrens zu erleichtern„ empfiehlt es 
sich, bei der schriftlichen · Abstimmtmg die. vorgelegten 
Unterlagen in Bezug zt1 nehmen, darauf hinzuweisen, 
dass nur die abgestimmten Baumaßnahmen durchgeführt 
werden dürfen Lind dass jede Änderung einer erneuten 
vorherigen Abstimmung bedarf, sowie zu bestimmen, dass 
bei der Endabrephnung der. Maßnahme . die zu beschelni
genden l(osten nach Gewerken aufzulisten ur1ddie Belege 
eir:iscl)ließlicti der detaillierten, nachvollziehbaren und prüf
fäh)g,er-1 Originalrechnungeri der Halidwerk!iir · vorzulegen 
sind, ·. · · 

E;s ist empfehlenswert, den. Bauherrn. ~chrif.tlich darauf 
hinzuweisen, dass bei erhebliGheri Abweichungen der 
durchgeführten Baurriaßr.i.~hr'nen von dem . Ergebnis d_er 
Abstimmung keine Bescheinig_ung gemäß § 7i EStG erteilt 
wird .. · · ' 

3.3.3 . Schriftliche Zusi9herung riach § 38 des Verwaltungs~ . 
· . verfahre~sfJesetzes (VwVfG) . _ 

Um demBc;1uJ:lerrn frühzeitig Klarheit übe( den lrihalt deF 
zu erwartenden . Bescheir:iigung zu geben; k9mm~ die· 
schrif.tlich.e Zusicherung .nach § 1 Abs. 1 des Verwaltungs
verfahrensgesetzes Sachsen-Anh~lt (VwVfG .LSÄ} in Ver- · 
bindl:ing mit § 38 Eies Verwalt1:1ngsverfaMrensgesetzes .. 

· (VvyVJG) in, Betr-acht. Der ~auher,r ~at die Tatbestände, 'für .. ·. · . ..' · 
· di'e er: die B'.escheinigung. b·egehff,, genau ar:izu~eberi; Z„:B, . · : 
n~ch· Gewer,keri oder Bauteilen .. Unt.er Hinweis auf § 38· · 
\/wVfG ,s0Ilfe (!er Bauherr, verpflicltltet Werden-, bei, µr.,:.;,Qr- , ;, 
her.g1;sf::lhenen Bauabläufen t.1nv.eF?;üglich . \'.He B'escheirii- · ', ·· 
gungsbehörde zü benachrichtigen.,Die schrfftliche.Zi.isiche-

.. rung hat- den Hinweis an den Bauher,rr1 ZÜ enthalten, dass 
·• allein die _ zu~tändige Finanzbehörde prüft, ,ob steuenI1ch 

begünstigte Anschaffungs-, Herst~llun,gs:..oil'er ErJ.laltur.igs- . 
kosten im Sinlile der§§ 7i, .Hlf und 11:1:> EStG oder "1iern.ach 

.. niqht beg.ünstigte an<;lere Kostern ;orliegen: Eir,ie v.ednind
liche Auskunft tiber die ZlJ erwartende B·emessUr.igsgm:md
iage für die Steuervergünstigwng: kann;mir die. zuständige 
Finanzbehörde bei. Vorlieg~n einer sehriftliohen Zusiehe·-

. rung der B'escheinigungsbehörde über der.nl!l erwarteJi'ld'en 
· Inhalt' der Bescheinigung ·LJnter den a'I1ge111einen Voraus
setzungen für die Erteil1:1r:1g einer v.erbir:idlichen Ausktmft . 
durd1 die Fir.ianzämter geben_. 

Die Z\i!;,ieherur:ig ist keine• Bescheinigung im Sirme des 
§ ?i Abs. 2 EStG. Sie ist nicht zwr Vorlage geeigr.iet, arm lllie 
erhöhten Absetzunge_n in Anspruch zu riehmen. . 

. 4. Bescheinigungsfähigkeit ,eit'lzelner Aufwendun!!Jen 

· 4.1 Z1:1sfändigkeit für die s~euerrechtliche Äbgr.en,zuFlg . 

. Die steueffechtliche Abgrer-1zung nach .Herstellungskps~ 
ten, Anschaffun0skosten und Erhaltumgsaufwand. ,sowie 
nach begünstigten und nicht begünstigten Anschaffungs
kosten unter dem zeitlichen Gesichtspunkt· des Abschlus
ses eines obligatorischen Erwerbsvertrags oder eines 
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gleichstehenden Rechtsakts im Sinne des § 7i Abs. 1 
Satz 5 EStG sowie die Zurechnung dieser Aufwendungen 
(vergleiche die Nummern 4.3 und 4.9) nimmt die Finanz
behörde vor. 

4.2 Tatsächlich angefallene Aufwendungen 

Nurtatsächlich angefallene Aufwendungen sind beschei
nigungsfähig: Dazu gehört nicht die eigene Arbeitsleistung 
des Denkmaleigentümers oder die Arbeitsleistung unent
geltlich ~eschäftigter, weil ersparte Kosten steuerrechtlich 
nicht berücksichtigt werden könne.n. Ebenfalls nicht be
scheinigUr:igsfähi.g ist der Wertverlust' durch Entfernen von 
Altbausubstanz; Nicht entscheidend ist, ob die Aufwendun
gen nach D1N1-Normen zu den Baukosten gehören . Die 
·Kosten für Architektenleistungen siri.d bescheinigungsfähig, 
soweit sie· einer begünstigten _Maßnahme zuzurechnen . 
sind . Skonti, anteilige Beiträge zur Bauwesenversicheruhg 
oder sonstige Abzüge .mindern die zu berücksichtigenden 
Kosten. 

Zur hieraus folgenden Prüfverpflichtung der Finanzbe
hörde siehe f\lummer 7.2. 

4.4 Sinnvolle Umnutzung 

· Aufwendungen für: die sinnvolle Umnutzung eir:ies 
Gebäudes, dessen ursprünglicher qder früherer Verwen
dungszweck nicht mehr zeitgemäß. o·der mieht mehr reali
sierbar ist (z .. B. infolge des Strukturwah.dels· in Gewer.be·, 

· Landwirtschaft oder · Industrie), . ·sind.. a·wsnahmsweise 
bescheinigungsfähig, wenn die historisOhe Sufustanz und 
die denkmaltiegründenden E;igenschaften erhalt~n wer, 
den, die Aufwendungen für · die Umnutzung erforderlidi 
(vergleiche Nummer 3;2.3) Und die Umnutz:ung unter- denk~ 
malpflegedsclieri Gesichtspunkten -angemessen ist. 

Das setzt voraus, ctass ' .,-
. . ' . '. . . . . 

a)<die Umriutzungsplanurig im Qetail deril<malfachlich ab-
.. gestimmtwurde, . . • . .. 

·.'. ,,· 
b) die; vorhandene statische Kci~strt:iktion erhalte~ bl'~ibt. 

4.3 Gemeinkosten, · Funktionsträgergebühren, Gewinn- z. B. das-tragende Mauerwerk; die Ständer und die B~I~ . 
aufschläge, Grunder:werbsteuer und weitere An- · kenl_i:igen, .. · · ,... · '· ,. · ··. · , ,_:, : .. T<. ,, . ) 
schaffungsnebeinkosten • ' ' ·· 

. C) . die nu~ungsl;Jediri.gten Einba~t~n : · leieht . UFlill<ef:lr.fu~r ' . f · 
. . . 

Zu 'den beschein_igungsfähigen Aufwendungen gehören 
grundsätzlich aue;h die Gemeinkosten. In Bauträgerfällen 
gehören zu den bescheinigungsf$fhigen A\,lfwendungen 
auch- :die sogern;innteh punktionsträgergebühren (z. B. · 
Treuhandgebühren, Baubefr~uungskosten; vergleiche im 
Einzelnen BMF-Schreib·en vom 20. 10. 2003, B$tl31. 1 · 

S. 546) sowie der Gewinnaufschlag des Bauträgers. 
AIJßerdem gehören die Gn,.md~rwerbsteuer sowie·weitere 
Anschaffungsneber:ikosten · i u- den be$cheinigungsfähigen · 
Aufwendi.Jng.en. DieEntscheidwog, @b dieseAtifwenc;Jun~.en 
z. B. d'e!'l Herstellqngs-.·0der.Ansch~fftlngskostefl oder den 
sofort abziehbaren Werpungskosten· zuzur.echnen sind, . 
obliegt den Finanzbehörden.)1 c;JiesenFiiillen ist folgen-der . 
Zusatz in die Bescheinigung aufzunehmen: . 

,.Zu den b_escheinigten Aufwendungen gehören Gemein~ 
kosten, Funktior.isträgergebühren, Gewinnaufsdi,l~ge des 
Bautr,ägers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere An
schaffungsnebenk0sten . .ßegwnstigt ist nur der Anteil, der 
nach den · Feststeliungen <!ler .Finanzbehö'rden . zu · d.en 
Ar:ischatfungskosten im Sinne des § 7i Abs. 1 S.atz 5 ESK, 

· oder den Herstellungskosten gehör,t, die auf die begüns- . 
tigten Baumaßnahmen entfallen." 

Werden Gemeinkosten, · Funkti6nsträger-gel;Jühreo, Ge
winriaufsohfäge des · Bauträgers, die Grunderwerbsteuer 
9der weitere Anscnafftmgsnebenkosten nicht bescheinigt, 
ist folger:ider Zusatz in die Bescheinigung aufzunehmen : 

.. Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendun
gen Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnawf
schläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie 
weitere Anscf:laffu"ngsr:iebenl<osten. Davon ist jedoch nur 
der Anteil oegünstigt, der .nach den Feststellungen der 
Finanzbehörde .zu den Anschaffungskosten im Sinne des 
§ 7i Abs. 1 Satz 5 EStG oder den Herstellungskosten ge
hört, die auf die-beg.ünstigten Baumaßnahmf;)n entfallen." 

· 1 Im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, erschienen und beim Deutschen 
Patent- und Marl<enamt archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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.··• · ·_ausgetühr;t .werden," ·urn eirn~ spat\3t!:i R_Qckfühir.urni al\r. ,,: '· 
. dE?n · ori.ginal·en . Zustano ?'.tl enmogliGheri.;: in eer · ~egef -! 'i ::;,., 

liegt dies nicht '11.or, z. _B. beim· Er~ati ~ir1ier Hblzcf~C~e·: · -1'. 
·durch eine Betonqecke, die b~im Efnbau ünd beim,Er:itc : ' : ·; 
fernen erhebliche Eingriffe il'.l .die .Der.it<m~lsub~t~~!Z ;· :· ·; 
erfordert und aucti eine· Är:iderm1g der ·statik be~lr~t · .. •:·_· .'' 

. wenn der Ersatz nicht aus statisGheri, 8rffiod"~m.erfor€ier,~ .. :- ·_..;. 
· lichist, ·. ·:_· .,, · · · · ' ·.·. ·. · , .. '··;.,. 

. . . . . . .. ~_X\'bf'l):·('}:~\/;\·.· .:: 
1 d) die r:1utzungsbedingten, Eimgrif{a ,iri :da·s Baüi:le1:1krnal . · ·· .· 

. zJ~:Fensteröffqu~ger:i ,.TtiröffmrngEin •. 1;1:bte/Ayt~~it:Jti~; . _· _,-. 
: : von baurechtlichen Ausl'ilanrrneri- tn1d ·1Befäeiüirlge1:1· ·auf.' ·. /..: 
' da~ unbedingt noty.,endr~e Maß besehri;imkt wer.~·er:i ;. ,.,,.,.,:: :::· ·: 

• ' , 11.. '.''" ' ' ' • • , • " , • t~: ,, ,'-. ,, ···~ ... ·\• .?: , ; ·., : : 
e) die r:ieue Nutzung :=;;i"mnw:>11 rst, d'qs} ieißt oie A\llsr:i,i!iw:~mg .... : .. 
· -oes Baukörper-s, der:Räume;nind Fl'äche'r:r-sfch,dei: De1:1k~ _'.. ·._..;_:~ 
· maleigenschaft des Gebä"l!ides ariterordr:iet, :· ;_\ <::·.· ·:. ;?; 

• '. . .· '. ·' • . !· '• .... .:· ,.. . . ,·:·· . ·:_ :: . ·- ;.;:· ~~,. _.· '' .. : · .•. ~ .: ·. - ·-. ·.: 

f) die Denkmale\genschaf.t riieht w~sentliclil berü)'ir,t wii.d. 1 

. ~.:: . :-r '".- .. ; _. ... -~: ·: .. :~ ·.~ t. ~: ·· .. <:;i_ 

Führen sqlcfile AufweMdlmgen-~l,J eiJ;J~ITT Ne.ufüau im' Q~l1- . . 
tecf.lnis_ch6m Sfr.ine,. ist .diSs unSct:iädlie~~ Eifl Neufu~u iril :: : .:e. 

baqtechnischen Sinne liegt ·Vor., ,We~n die ei,ngefögten 
Neubauteile demr · Gesamtg~bi,i.ude .d'as Gepr.ä§.e gebefl. ·· :.!' 

· Das ist d.arJn der Fall, wenr:i· die tr~geriden 8ebä.udeteile ,. . .. 
(Z. H. Fundarri'ente, tragende Außer:i~ t:1nd1 l'nrnenwä.nde·. > : /:: 
Geschossdecken und die ·. baehkon~tmktion{ iri 0berw,i~~ \ ,';- ;;; 
gendem Un:1far.ig ersetzt wer~en. ; · · · ·. · · · · · · i.: . '. · i" · '. / 

. ;r ..c • 

Aufwend"wngen für oie· si~n\(olie Umml:l~U~g· .kör:i rien,,mur, ' . ·.' 
bescheinigt werden, wenn dies entsprect.i~r;id fuegr:ündef \. / 
wird (siehe Nummer 6,2). : ·; , . ':' :; .•. '·,,:. ·; ,', 

4:5 Wiederherstellung .. · 

Aufwendungen. für die Wiede~herstellun~ -~i~~s-'~~;~~~-~, : ,.:"° ': 

digten Gebäudes · wn~er Verwendung '101'1· 1Zerbli'e8E\me'm : '· 
Gebäudeteiler.i sind grundsätzlich besehei_nigungsfähi~ ," · . . . 
wenn die maß§Jeblichen denkmalbegrün.denden Mer.kmal·e · 
des Gebäudes, z . B. die Außenmauern, weitgehern;j'~r,l;i~-,~ 
ten sirid und bleiben ; also die Denkmafeigenschaft nicht in 
Frage gestellt wird . 
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Ist nur ein Teil eines Gebäudes ein unter Schutz stehen
des Baudenkmal (z. B. Fassaden, Decken , Dachreiter, 
Kellergewölbe), sind 11ur die Aufwendungen für Baumaß
nahmen bescheinigungsfähig, die zur Erhaltung · dieses 
Bauteils als Baudenkmal erforderlich sind . Sind diese Bau
teile allein nicht wirtschaftlich nutzbar, kann der .Umfang 

. der bescheinigungsfähjgen Aufwendur,igen auch nicht unter 
dem Gesichtspunkt der Sinnvollen Nutzung ausgeweitet 
werden. 

Ist z. B. nur die Fassade als Teil ·einer baulichen Anlage· 
ein. Baudenkmal, sind deshalb die Aufwendungen für den 
Abbruch und die Wiedererrichtung des hinter der F~ssade 

. liegenden Gebäudes nicht ·begünstigt Bescheinigungs
fähig sind die Aufwendungen für die lnstandse~ung der 
Fassade sowie für die erschwerte ~austellen·erririchtung, 
die erschwerten Bauabl'äufe oder besondere bautech- · · 
nische Vorkehrun9en . 

4.6 Wieder.aufbau und völlige N.euerrichtung ·. 

Die Aufwendungen für der.i WiE;ider'aufbau eines verloren~·· 
gegangenen oder . beseitigten . B~udenk.mals sowie f:Jine · · 
1töllige· Neuerrichtu.ng eines Denkmals sind nicht beschei~ 
11igungsfähig. · · 

4.7 Derikrnalrest · 

eine Vergünstigung für s'olche Aufwendungen nur in 
Betracht, wenri sie steuerrechtlich zu den Anschaffungs
kosten im Sinne des § 7i Abs. 1 $atz 5 EStG oder defl 
Herstellungskosten · ,des · Baudenkmals gehören, Entsteht 
durch die Baumaß!lahmen ein steuerrechtlich selbständi
ges Wirtschaftsgut, z. B. ein.e getrennt vom Baudenkmal. · 
errichtete. Tiefgarage, :sind die Aufwendungen nict:1t .nach 
den§§ 7i Ufld 1'0f EStG begünstigt. Diese Pr.üf\:mg €!er steu
errechtl ichen Zuordnuflg der Aufwenddngeri obliegt d'en 
Finanzbehörden, . : · 

· l:;ntsprechendes gilt für Zahlungen' zur Ablösüng einer 
Stellplatzv~rpflichtung. · · 

Werden Gärageh oder Stellplätze.' in einem Efaudenkriial . 
eingerichtet, z : B. ir1 ·einerr ehemaligem Remise> sir:id die· ·. , :. 
Aufwendungen bescheihig1;mgsfähig·,, w.emrl' !:iie-z;wr irhal-.: · : · 
tung oder sinnvollen Nutzung .des .. Baudenkinals . q~e~l~ss,. '. /} . 

: lieh sind. - ·· .... : ·,::. ~- ; . . !:. i_ r '· · ,·, • · · 

, , ''./:.' . ' I . :· '
1k:/t (: , 

4,10 Nicht übliche Anlagen, Einrichtuflgen und beweg- . . , . 

, · . .i:ch~·, E/~~i~~~~ng;r.~~~~~~/ t i;/ 'i-.\::/:/t\:(\:·'.:·t:. · : 
. Kosten für Anlagen: (!Jnc;l, Einri(:htwr.igen, ~ie in 'Geb~üden . .',.'' :· : . 

mit gleichElr ·.;Nutzuq~~art ~fc;bt i;i~lfor., .sir~-. köm9~til ·:!iJ!,.Jf /\\{ / 
bescheinigt .Werden, wenri· <il\e Anl;ag.em•.wndt_E!~riqliltumg~h .'., ./0;. /i 

Wird ein Baudenk~al entkernt urid·dabei schützenswerte . ·. 
$Libstanz im Inneren des Gebäudes eAtfern.t ur;id durch· 
neue Eiobauter,i ersetzt; und isf derverbleiber,ide Gebäu-

. . derest weiterhin ein . ß~tJdenkma'I, .können nur 'die Auf
wendungen. bescheifllgt werden: die zur, Ermaltung dieses 
Restes, z. B. der. 'Außenmauern; 'erforder,lich war-en . Die 
Aufwen9ungen für. die Entkernurig - Zerstörung 9er Denk-

.. z;u Elen denkrnalbegr'ü~demden Me~kmnalenjäh(en . . 1Dai1ir .'. · <.,., ·\/; 
. gehötiE;in nicht Sc;hwJrnmbecken ihrrerfralb und außerhalb . ·, , ... : ,-;, . 
. des Gebäudes,: SpUf18, 'B,ar, KE;i@eiba'~ri, Afarm:~~lag'en- ;,: <::::\ :.' 
sowie offener Kannirn oder kac_helofer.r,, .wenr:J! bereits .eine 0.>:· ·1; ~· ;; .. 
Heizi:ingsahlage.V.orhan.d~l'l ist.' l).Jitltit b~~ch'eir:irgUlii!:]l>f~hig .·,.}/;';,,- .~·. 

.'sirid. in ·der- ~e~el Äl!lfwend~r.igen·. f,iir ,b~wl:l~lk:Jiie ~i-~r[elil~ . ,,: }V:~.' . 
h.1hgsgegemst,ßn,.Gfe;. ·2;.: B'~·· ß,,.t1s$tel!'un.@sX!it~ir.ier.i!. il!llil.<f :,«t;ir;j, · :} ·,·.) <·· 

. nialsubstanz - Und die . nkuen lnneneinbauterr können · 
. ·regelmäßig hicht besclh~il')ig't werden. Eihe Ausnahme gilt ,• 
bei Aufwendungen für die Inneneinbauten, die zur Erhal

'tang der Außemnaue(n (Deril<malrest mit Baudenkmal-.·: 

. : lich~s,. ~ßUf~pr:@chef ,Wfl'd' ~U-~dfi:JmJ~,~fita!!Jf~ (z, 9j~frfcil(e.~/:;:,c.-'}\ \/ 
·Ga~tstE\.~en ), :·M'öb~( .Re~.~le; . tprnpem/ tf~nflefstJ.m·,··s,(!ile~· ;) i. '.: :.yf~ 

, · gel, . Gardim,~nleister:i, Trer;iwi.c.b.e l!lMm;te·pl'>fo:~k{öciEi~+ s(/Jfeim <t;;},:t', 
. .sie nicht auf der.i: .R.ohfµßlfocfem.· 'i~r,legt -~,der ·al:lf!:J,eRieot /,{ ·'.:f· ~/; 

sind -, Wasdnrnasc;;hinen) aut::h wenn s1e :'r;mit. Sct,iicaöbem: :, '\ -''.?,.';-. 
an ein.em. ·ze~~".!i?ockeCb~f~stigt ~i~d u~~'Einba~r:möbei, : ( {.) <t 
. • ·':' ... . '/j::;, . . ?: :{ .i· i. ::- ) \ ~,':,·{V.(:.· ,;}~; . <?< J'. :,, : . qualität) Wese.ntlich waren, z. B. auf statische Er.fordernisse ·' 

zurückgehende Decken und Wände. :: ' · ·: · · 

4.8 Newe. Gebäutlet~il'e 

Aufwendungen für neue Gebäudeteile ·zur Er::weiterwng . 
der Nutzfläche; z.B. Anbauten oder E.rweiterunge~, könr,ier,i .. 
nicht bescheinigt werden. Hie~unter fc;1ilen z.B. neuerrichtete 
Balkone, Terrassen unä\J\/intergärten. . · 

. . . ' 

· .. Äws11ahmen sind nu~ der.ikbar, wenn die Äl'Jfwefldungen 
· zur sirrn:vollen Nutzung unerlässlich sind, Entsprechendes 
gilt für Awsbai.Jtetil, z. e. des ·DachgescMosses zur IEr.weite-
rurig der, Nutzfläche. ' •· · · 

. . . . .. 

4.9 Neue$tellplätze und Garagen . 

Aufwendungen für die Errichtung neuer SteÜpl'ätze und 
Garagen im Zusammenhan.g mit ba1:.Jlichen -M'aßnahmer,i 
an einem Baudenkmal sind r,iicht bescheinigungsfähig, es 
sei denn, die Er,richtung· eines Stellplatzes oder einer · 
Garage ist aus denkmalpfleg~rischen Gründen. innerhalb · 
des Baudenkmals nicht angemessen und aus ,baurechit
lichen Gründen für die beabsichtigte sinnvolle Nutzung 
unerlässlich und zur Erhaltung oder sinnvollen Nut?:u,ng des 
Baudenkmals erforderlich . Auch in diesen Fällen kommt 

, . · 4.11 Histor.ische Au?l;>tattwr.ig, · Auf'Senarn.lag.en ·sowie Er- . ':"; .. ,, , ·. · 

'.'' schließ'~-r.igs~1!~e~:i',;); i;,.://~::.· ... :;(.:· ,: .. :·}+\/, .. (.:::·>: .. ... ·.,: 
. : ':. : Awfwendu~ge9· für z. B'. ~fer.stüQ;kEr, Wa~bem, . .Stu~~;'e~wh~· ; /\; :.- ,;·. 

gen, Bah:1l>t-riad~111, Freitr.eppern; Befe.stigung<iln wrid M'ailleFr:t •'f-,:t./! . 
·. - sind Qescheini!ijungsfähig; so'f~rm sie· ·zurm historiischem .;:-;<{.~{:": i 

Be~ta,nd d~~ ~eb~.u~~s-~~~0r;eA-. F\ .. :~X'(r{::-t:\:.
1
'(; .: .,_}/;'i: ... ' 

· . Nicht begünsti1gt sind j:edoch. Au[M(er1<tll:i11gehi fi:lr'Aw'ße111- · · . '.'·• 
.. ai:ilagen wie· z. B. li'lof6efesti.9l!l!i'\gem,,. R'a~·emar.tl~§er,i,:_ ·~lu- · 

1

;' • : ,'~ :>< 
men, Zierstr.äruti:her.: wr:1d i3·äurne, au:ehwehri,diese·n.Ai:.rßern-·: .... Jr ;.: 
anlagen Bawdenkrn~l'cq~aHtät .:zwko:mr:mt: Etwas arirc;ferres ... / . : 

: l<ol'lilmt nur fn B.etracn( Wl:)nm' die' Al;Jfwendui'lg~r:idwri c;fie :: .. · , . ; 
, · Aliil~gen zu c;fe9 Herstelluri.g·s~ oder Amschaff~ngskcisteh . · : · ·. · •. 

oder zurn Erhaltungsa1:1f.w$nd des Baudernkrrnaf's gehörrem. . : · ;·. 
Diese Prüfuflg ob.liegt den Finar:izbehördem. § t©g· EStG ··, ' : ., .. 
bleibt unberührt. . · · ·: ) · ·> I' : :·~· /, :, · · · · / · ... .,,r.<,,:,:.,•. · . ·. · ', 

• ' : ·;: .,; ,:_,... 

0

1, • • t '. '~,·. • ·,· •• ,· ~ ••• • :~~-'. ·>. • • ' .f 
p •, :•,' 

Erschließungskosten ·vv.ie z. IB : Aufwendt:Jli)geni. für ~·eri· '. 
i ' Anschlüss d'es ~ebä1:1des än d'as. Str.orrn:v.E:rrs0rigurngsme~, -.. 

_das Gasnet·z, die Wasser-· ·. l!IAd . V.Varrin.W:8S·serVer:S©figcJfr9. · ·.:· ; \ 
l!lnd die Abwasserleit1:1ngen · sowie die 6ebi!ihrnm für die 
Herstellung· d'es Kanalan:schliJsses gehören. zu den im · 
Grundsatz begünstigten Herstellungskosten des Gebäu-

. des. Andere Erschließ1:1ngskosten, wie z. B. Straßenanlie.- · , 
gerbeiträge im Sinne der s§. 127 bis. 135 des Baug.esetz-

56~ 
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buches, Beiträge für. Versorgungs- und Entsorgungsanlagen 
nach dem Kommunalabgabengesetz, Kanal- und Sielb.aua 
beiträge," gehören zu den nicht begünstigten nachträglichen 
Ansc_haffungskosten des Grund und Bodens. 

4.12 Verlagerung 

Die Aufwendungen für die Verlagerung efnes Baudenk
mals können nur bescheinigt werden , wenn die Eig:enschaft 
als Baudenkmal auch nach derVerlagerurig erhalten bleibt. 

4.13 P~otovoltaikanlagen · 

Die Ko.sten .für die ln$tallation vori Photovoltaikarilc,ig$.n 
. si_rid nrcht be9,ün$tigt. · · · 

. 5. G~bäud~; die kein Baudenkmal, ~berTeil.eines D~nk~. · · · 
· · tnal_bereichs oder einer geschützten G~samtar:ilc1ge : 

sind 

dessen wirksame Vertretungsbefugnis zu prüfen, bevor die 
Bescheinigung fü~ den Vertretenen ausgest~llt wird . 

. . . . 

Bei Urimutzwngen (vergleiche Nummer 4.4) un_d Nut
zungserweiterungen (vergleiche Nummer 4.8) ist der recht~ 
fertigende Awsnahmetatbestam€1 zu eriäutern. . 

... . ·,'· '· 

Betr.effen ß.aumaßmahmer.i mehrere. Ei1<1zelobj_ekte, für 
·die jeweils selpstäl'ldige .Bescheinigungem auszustellen . ; 
sirid (z. B . . mehrere Eigel'ltumsw0hnü11gen ir:i einem .. 
Gesamtobjekt, vergleiche N'w!T.lmer 2), · 0.der für -d·ie eine 
Ge.samtbescheiri1gung aus:gestellt wird und: die Aufteiking . 

. in einer Anlage beigefügt ist, ist die Zu9rdnun1!] der Ge
sarrntc1wfwendUngeq: grundsätzlicM !l?!Cb, den itorrgelegterr. 
Aufteilungss,chliisseln vqr.tunehmerr,. sof~rri· cliese ·nadi1 
r.ein w.i rtsct:iaftlicf;i,en, Kviteiiiel:l .. erfolgten:. ·Andernfalls .sind• 
dfe Gesarrit~wf.wemd0ng.en nß~h. • eeri, folgen~en GrGrid:-
sätzen auf die Ejneelobjekfe aufztitei'leri-: .,. .. · ... . · .. 

, • •. ,· r . • :;:~ ·.) ' . ·;.. .:;.: ;r.:- . . -~--:-;~-._.,, , .. ; . 

a) Die das G'.e$amtgebä~de (das Geriir~inschaftseigentul!B, :. 
. . . 2:: B. trcJgeriide Elem:ente, Fa:~sa1e, Dach; ;freppenhaus) 

· · · · · · · ·betreffenden . Ke>.st~n sind der:i eigenst~ncfigen Geb/'iu? 
. Aufwendungen für bestehende Get;>_äude innerhalb eines deteilen iliiwei_ls qn(eilig nai:;h dem Verhältnis der Nutz~ 

~e;t~!~~r~~~·:.i~ ~ei~e~;;;~r:i:~~~~~;:~;~r~~~t:~· · ~-~c~~~/T.~~~6;~~,,e~/'A~.:}}::/.\::\} ·/·_,, tj ~,;,: ,-,\i.: .. ;: ·, .. · 
· sch.ein!gt wer.c;fon, wenn bau'lichie Maßt:iahrneh-· 'nach, Art · · b) Aufwendumgen-, die 1nicht d'as;Gesamtgel:Jaüd'e IDetreffen, . ' . 

und. Umfang .z.u1_r .Errialttmg des sehützenswerten äi:i~e~e,f . simd eöenfal(s· lm N.uWläc~·~n.; er,lilältnis' amfzateilen, ~o- . ', . 
. Erscheinungsbildes . de~ D'enkrnalbf;}reichs .erford'erlich , .. weit die: ft!$St~ttu~·g 'der: eirrier~en:'Ge~äcid~tliiilejd~n/ 'i·. ···: 

. ·· sind: Ist r1ur der öffentliche Straßenraum als Erschernungs- : · .. ,) · tisth_ ist(~. Ba vergref c;hbare Fliesem, Bodenbeläge, Sani~ : · .. :, : 
_· bild geschützt, können Aufwendungen. fürBaurnaßri~hm'en . ·tßrinstall·atioriEJn}. . _\'.\feicbEl~ die. Ausst?ttubgsmerkrnal·e ·. · :'. " 
: an d'er .Rückseite oder innerhalb- <rles Gebäudes, z. B. der · . ... (~. B. -aufwurnf.v(m: Sl?nderwüh?ph~n- '.~~r E_ig.enfürner.) ·,'_ ':,\ 

~inbau ·eines Bad:es,- nicht bescheiriigt werden', auch dar.ui ... v.0rieim:i[l.derrab-CDde_roefäeffen:Ba!!i'maßnahmen.mt1reine .. · .. 
oie::ht, wem:1 ·s1e einer sirir:ivollen Nwtzung ~ierieri. Aufwen.: ' : . . . . -\Nqh,i:it!i_qg'. (iJt. rr:m: Fälle: ~r~~\:; P.i:16fug~s~ii'rbs.sat1sba9;}, · ::. 

. :dl!lngerai fur B'aurmaßliiahrner,rnri eirie.m-de'ii i;:>inkrm?lbereid1 '. .. ' .· ' .(;is_(e:i'me_.' äir;ektib.,~u9rdhuh g;·i~fn:!1::im~ilo(:lj'ekt'\ ;,~r.zw8fi5h,., .. ··. 
. .. · . G,. b.-.. 'd. . " ·,,, ' b · h : . . ·.· · -~- h-. · . · · . · '!··. . . ... ·. • ···· · ,,.-:·. · .,<·,, .• ,, :, .·. · ,.,.r,., \,•·! .. " ' :, .1,:. ·: ·-·. ,.;,, .. ··c.-· " -i, stmenden . · e au e srnc, "'arm. esc~,ermr@uhgs,a rg,,welll!l ... ,·. ~-> fililer:l . . ;, ,-.:\··. :·:;:,;·\· ... ..-.;,,--t,.;}'. ~,!-, ,,:; .: -: ,. '-.: .. :·: ,!, . : ,,.,.,.-."' -~·; i,- ··., 

dieses 'G~b?Ude- 'denkrn~,s~f\u~r.ecfuflic;lile~:-At1fla9.in l;Ü,t::. 
0

: _:: • ·?{ ... !::: : .' .:: ,;:'.:·.)%>:\ <'.~i}{{\:.~·j}K_ J.('.'.'.if ?H.:i~-/ ;;;\ ".i/:: }\~_, .. :{trr: ' 
terliegt urjd -sg'l9he Auflagern: dun~h;_ die ll'aumalsnahme . ; ;_ \ \ .. In FälrE:rru, :Jfa ;cf~nßf.t@i::n?;~cifr~~;e,r tjie ::~i.11.f~!rie..l!!}\(gyll.:. '._ ,,,; \, 
er.füllt werdefl . . Hinsiclnt!ich der NeubaNtem innerhaJo des < ~ tl!lm~~fqttleitem ;zS!iJa. 1,mte_r~chij,c;lliqh.~r,i,.QuadrattneterF.J-refsen .:::-;, · 

; QE:lnkmalbereichs @ilt Nummer. 4 sinrigemi,iß. . .. ·. v.e~~w_ß§}_ift, k91ari eif.)~: a~wei<::lil~mcte· Aµff~i.iµfl·g T~{ Bktr:acnt': > ·> 
:: -... >, . ·. . ' ' komrn.e~·- Gesilmta.ufwer:idumg~r.i." pi1;1d: ~fe dem Batltr:äger. ./. '·,;; 

. . : {r./ IR~chr-n:i~g gesriit(em :uhct:.~k ci~n ~EWenber weit~_rg~ge-'.: ),:.. 
bemen Kosten. für._Ba'wr.riafü'iaf.tmem,.· ·/·' ··-~. i · ·- ~:, .:. :';. ":: < ,.; · 

}/ . . ,;i e·~-~~;~f;h~;g~i,:s~J~ s1~~;h~~d.~;n);,{ ~:i~rn1u!i~~~~) . 

. :der, B"aam~ßnalilnrii,eri,: fm,cli~: Bes~fu~il.iigdrig,'au~l:Jl'le.f.imen:': :~ X 

6'. Erstellung .~er Be~che!nig.i:lflg. 

· .6.1 Amerk~nn.te Aufwendumge.n . 

N'adH;ler Prüful'lg•bescf;ieimigt die-untere Derikrnalschut.z:- · 
behörde 9en Gesamtbetrag der Aufwendungen, Qie nach 

· Art und. Umfarig zur Erhaltt,mg-des Geba1,1des oder Gebau- · 
. deteils als Baudenkmal oder zu seiner f?innvollen Nutzung 
erforderlich s1md oder die nach Art<tmcd · Umfang zur Er.hat-

. tt:Jng .des scl:lt'Jtz;enswer.ten. at:Jßeren· Er:scheir:iu_m,gstllilde:;, 
des . Der:,!<r.nalbereicl:is oder der ._Gesarntanlag·e _erford(=!r-

. lieh sirid !'.,lnd; <llie in Al!>stimmur;ig mit der Bescheinigung·s- . 
. behör<lle durchgeführt worden sjnd. · .' · · · 

. Die anerkannten Aufwend urige~ sind iri <rlemVomAntr~~
sfeller zu erstelienden Verzeichnis· der Rechnungen zu 
kennz_eichn.eri. · 

6 .. 2 · Inhalt der Bescheini@un~ 

. · Di'? Be~cheir,iigun§, ist objektbezogem. Sie mwss die 
genaue Bez~ichnur:ig des. Baudenkmals. oder des Teils 
des Denl<malbereichs oder der. Gesamtanlage sowie den 
Namen urid die Adresse des GebäudeeigentüITTer$ öder· 
Bauherrn und ·die auf ihn entfallenden Aufwendungen ent0 

halten (vergleiche Nummer 8.1 ). Bei einem Vertreter ist 

570 

· .. · ~' ~·: .-.. ·,: -: ~,- ·-,~, .. :·:::: ·-t~:~:·.~,:~t ... ,~;'..f\.:_,_:-r~::· :~-- >. • • - . . ; • : • 

· zu· den: lnesch~irii~wi:i_gsfabi@eri.,'AüfwendungeA: gef1ört ,.', .. 
auch die frr den R$Ghmmger.i. ausg'eWi'es·ene Umsatzsteqer,. ;_·.· '·.· 
Soweit die Umsäfzsteuer als V0rsteuer abzugsfätrrfg ·ist. , .. 

' 'kar.rn die Bescheimigung awf B~@el:lr.er;i des Ar:itragsfellers ' , ; 
aaf die Nett0red1m.wri~sbeträg.ei liJ.esehrär,iJst w~r.<llem. Sct:iwl-· · · .. 
det.der Bc!uflerr ·~ie\ Jmsatz:iteiwer aus. deri,:yoti ihm beta-

. · §·~n~i:i Leistwn~er,1 nac~ § 1'3·~ des' Ur:nsa~ $te'u'~rg·e~etzes 
. (U$f<S~, kann dr~volil ibm,am.ct'.fe:1 ~inifozbehöi i;l~ abgef~hrte 

. '. Umsatzsteuer 'i.m· die Besch~iflig,0ng: eiribe;zög:e,m. we~ttl'eh, . 
: : Voraussetzung· ist, dass die Än·mel~qng wl'id Z'ahlt:mg tjer 

· r:iach § 13b . UStG geschwldeten Umsatzsteuer rmcl:ige-

, · wi~~~n i .~t. .. ·,: .. ;/: .. :t/,:/-'.'···:l'._.'>_· ~/,'.': :>\·· ·. ., . ·' 
·: . ·, In die B·escheiriigungist·f<;>lgender:Hri:Weis awfzunehri:iern 
,: :-·>···-: ·'·. _ .... -·.:·::- .>.~. ··_;\ >~-h-·_1 _: ,, _/: ·. ;.: ;~_-... -- :-: .. ' ,:_ ·,. . ' 

,,Diese B'eschi:!inigl!lng jst raicht alleimi'ge Vqra4ssetzü~@. 
für die lriansprucl:ir;iahme der Steuenver.gür:istigur,ig; ·· IDj~ 

· Finanzbehörde pr8ft weitere steuerre<::htliche V0raussets 
· zungen, insbesondere die Abziehbar:.keit ·der AufWendun-·: 
gen als Betriebsausgaben, ,als Werbungskosten oder wie 

. Sonderausgaben und die Zugehorigkeit der Aufwendungen 
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zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7i Abs . . 1 
Satz 5 EStG oder zu den Herstellungskosten, zu den 
Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand, _ 
oder .zu den nicht abzieh.baren Kosten." 

6.3 Zuschüsse 

· In die Bescheinigung sind die Zuschüsse aufzunehmen, 
die eine· der für ·Denkmalschutz · oder Denkmalpflege 
zuständigen Behörden dem Empfänger d_er Bescheinigung 

· aus öffen_tlichen Mi_tteln gewährt hat. Durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen . ist sicherzustellen, dass 
die Bescheinigung entsprechend § 7i Abs. 2 Satz 2 (Halb--- . · 
satz 2) EStG geändert- we'rden kann, wenn solche Z.u
schüsse nach Ausstellung der Bescheinigung gewährt 
werden. 

7. ,Bindl!ngswirkung ~er Bescheinigung , 

7._1 Prüfungsumfang der Bescheinigungsbehörde 

.. Bei der Bescheinigung handelt es sich um einen :Ver~ . 
wältungsakt in For.m ·eines Grundlagenbe$Cheids mit 

.· Bindungswir.kung für steuerliche Folgebescheide -gemäß 
§ 175 Abs.1 Sag 1 Nummer 1 der Abgabenordnung. Die 
Bescheinigungen. binden die Finanzbehörden im )Rahr:nef.l 

· des gesetzlich vorg~gebenen ' Umfangs. Die V~rbfndlichen 
Feststellungen der Bescheinigung beschränken sich auf 
Tatb.e.stäride d_es Denkmalrechts; sie erstrecl<en sich nicht 
auf die. steuer.rechtlichen Begriffe wie Hers{ellungskosten 

, oder Erhaltungsaufwand und die sonstigen ste·r.Jerretlit
lichen Voraussetzungen, die einer a'bschließenden Prü
fung durch die Finar1zbehi;irde vorbehalten sind . . 

Das Beschei'r1_igungsverfahreil urmfa~st die 'Prüfung : 

a) ob :das Gebäude oder der Gebäudeteil nach den tan---
. desrechtlichen Vorschriften ein Baud.enkmal ist un~ die . 

. Voraussetzungen nach .Nummer- 3'.1 erfüllt sind, .. 
. .. . . .. 

b) ob die Baumaßnahmen nach Art und Umfang 
. . . . 

aa) zur Erhaltung des Gebäudes oder Gebäudeteils .als 
Baudenk.mal oder zu seiner sinnvolleri· Nl'.ltzung, · 

bb) bei einem Gebä.ude, d;=is Teil eines !Denkmalbe
reichs oder einer Gesamtanlage ist, zur Er~alt1.,1ng . 
des schützeriswerten äußeren Erscheinlingsbiides 
des Denkmalbereichs erforderlich waren, · 

. :c) ob die Arbeiten. vor Beginn und bei-Plariurigsänder~_ng~n 
vor Beginn der geänderten Vorhaben mit der uhter.en 
Denkmalschutzbehörde abgestimmt waren., 

d) in wel<;:her Höhe Aufweridungen, die die vorsteheriden 
Voraussetzungen erfüllen , angefallen Sind·, 

e) qb und gegebenenfalls in welcher. Höhe Zuschüsse aus 
öffentiiclien Mitteln durch eine der für .Denkmalschutz 
oder Denkmalpflege zuständigen Behörden gezahlt 
worden sind, 

f) ob nach dem Ausstellen einer Bescheinigung Zuschüsse 
aus pffentlichen Mitteln duFt h eine der für Denkmal
schutz .oder Denkmalpflege zuständigen Behörden 
gezahlt werden (vergleiche Nummer 6.3). 

Der Bauherr ist darauf hinzuweisen, dass die beschei
nigten Aufwendungen steuerlich nur berücksichtigt werden 

können.wenn die zuständige Finanzbehörde die ihr oblie
gende Prüfung der weiteren steuerrechtlichen Vorausset-: 
zungen durchgeführt hat (vergleiche Nummer 6.2). . . 

. . 

Die Besche.inigung 1,mterliegt weder in rechtlicher no.ch 
in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch die Finarrz
behörden wnd Finanzgerichte. Ist jedoch· aus Si'cht ·der 
Finanzbehörde offensichtlieh, da~s die BesQheinig11i'ng fi;.ir 
Baumaßnahmen erteilt worden ·ist, bei denen die Voraus- .· 
setzungen nach Absatz 2 Buchst. a bis c nicht vorliegen· .. · 
kann die Finanzbehörde die Bescheinigungsbehfüde· zur 
Überprüfwng · veranlassen · sowie · ·t:Jm RückrncJt:im·e oder 
Änden.mg der Bescheinigung bitten (z. B. bei fehlendem : . 
Hinweis. auf das Prüfungsrecl:Jt des F.inanzamtes} . . · · · ·· 

· · S0weit diese· Rict:ltliriien Beisbie[e für di~ Rege!w~g, · . · ... 
bestin,r,nter Fallgestaltungen vorgeb.en, handelt es. siclil, wm · · · , 

· Regelbefsf!)iele, die der Erläuteri:mg von. Inhalt'. Zweck u~d · · 
Zielsetzung dieser Richtlinien · dienen. Eine im · Eim·ielfall . ,, , /: .. . 
abweichende Sacfübehandlung durch die' Be~cheinigi;iilgs~ . 
behörde ka:nn ·cqurch beSondere der1knialb6dingt8- U'm- ··-
ständ'e gere?htfeftigt seih. ·.: ~ . ' .. , .. · ·, : . 

·.,, .• .· ,· . •·. . . • ··1. ...:. ,l, :·;,!, • . ; '.. ... • .. .. ,: ~,· . 
{ ~ . -~ : 

7.2 Prüfung,surr:ifang der Finarizb·enörde.n .. · 
• . ·'.···_:"'1'./ ~---·; · . ,r·:.. ' ·/ ,·,,i,., ·' ·-.- ,: 

. Die ii=i'n~n:z:ben'.i:kcf~h -hab~~ ZlJ prüf~A .. -'/:· ·:'c<·-.::_ :\ .. ,._._ .. 
. ', . . . ~\ .. ~-- · :,::.. ..•. • ·:··, \. •., .... ,. · . • . · · .·--. · ·.·. ·', ,·· .. : __ ...... -: _.: -~~ •. 1"( 

· a) ob die vorgelegte Sescheiniguflg von: den.mtere~O-enk- . ' · " . ·, · 
malschutzbehörde ausgestellt vvorden ist, . . . ' . .. ; .. 

' ·, ', : :-·. ' .~ f.·.·'. - • .. ,;· r:; ;_: \,
1

• •• , • ...... , ' .•· ~ ' '1 ·.i·:' ., , ,• , .. 

b) oq die bescheini_gten Aufwendungen steuernechtlicfl zw ,\:·i'·:-.ce· :· " 
den. HersJE?llur.igskc;isten., cider der:i . A11schaff1,1ngsk9st$a ,/ ·.·; i ·,: · :. 
des, Geöäfrdes, im Sinr.ie des § 7i, Abs.· 1 Safz·'5 EStG · ·() ·.:, -i"'' · : 
Zll ~elil :SGJfcrt a9;z:fe~~.aren.'IJ".6fbWmg~kQi!_e~;. ln~l!J~s~n~. ;t / ··r', _: 
der.e zur.m .Ethaltungsaufwimä·, 0de~ zti 'dem micf.it alD-· ' 
zi'ehl:>araebl Kestein gehoren, ~~-,. ·~: ,-,>~:·.;._-_:_::, .·.'_':-"; :.::--,·: .. · .. ·_·, 

' • ' .' ·, .:·;·,. .. '._\·. ~- _.: • :'"•::.-, / .. :(; . : ... :::· ·1 ' :~-- • --~t}\:._ .. f · , -.:~ .-.; •• :: .; -~- ,.: ... :-l:-/·!}i \' , · . . :\; 
: c) ob, weiter.e ZuschQsse für d!e !;JescheiAigter1- ;Awfwen\ -~: .. )\).:. ·> 

. . , ,. du~gen_ ge~~-.hlt .wtd~n-od~r-:~otElen, sr~d:·· :·. ;_,,: <t .. : :,_:)\: :\.: )'.,:i( 
·· d)' ob <;'.lie Aufwendung.eh bei einer Einkc.inttsart iild·er . ..::. bei i. · .. : ·: ·: ; ·: :\ 

. . eigengem.1tzten $ebäuder.i -wie :soflder.ausg,aberi bes y- ·:·_. ', . : ·! 
rücksichtigt wer.ct:er-J können, · · . t · , . ,. · · · .: >: . .' .·· .. · · · 

. ,, .. · ·:.·; •'. ·. ,. . ,•.,• 

e) in welßhe~ V~~~~l~gim:g~;~ifraw~. qi_~·,erfuölilten Ab- ._-·:"',:·\\.:.'. 
. setzu~gE=li:J, die :Verteilt1ng \Ion Er.haltur.i-gsat:JfM(and 0der ,_ ·. ·r:'. .. 

<der Abzwg wie SoFJdem~sgaber,i er.stmialß i'n J..\nsprucf-1 : \, . .' :_:: . . 
·ger:iom~~n w~r.den können, ··: . ' : ; . 'i . / .. :r,:;: 

f) in welcher.Höhe Gemeinkosten, F.\mktiornsträger,gel;>üh
rim,. Gewinnaufschläg:e, Grunderwerbsteuer sowie wei- · 
iere Aflschaffur.igsrieber1kosten angefal.lß~: s1F]d ~nd in 
welcher Höl:ie, diese auf <die begünpti.gten: MaP,,Aahmeri · 
entfalleri. ·, · · · ',t .. , .. 

........ .... 

• t-'' , , 

~ ' 
1 ~ • 

8. Naehweis der er:itstand'enen At1fwer:idtm~~n 

8.1 · Rechnungsbelege und Gebähre·n ' ' . :'.·, . .':_:·, .. ··· <· . 
,'·1' •• . • .• ,' / '.' ,• . ' . ··.-· 

. Die Bes_cheinigung istauf einem ~orrmwlarzu beantragen., ::' 
das der.n Mustervordrwck von Anl·age 1 eratspricht. Die 
Eleschein.i91;ung wiud'. von der unteren !i.Jerikmalschtltzbe
hörde nacf:l dem Muster der Anlage 2 erteilt. 

Alle Rechnungsbeträge aus deri detaillierten·, nach~oll
ziehbaren und prüffähigen Originalrechriungen sind vom 
Antragsteller vollständig nach Gewerken geordnet entspre- · 
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l. . ~ ·, 

·• ' . . . . 



MBI. LSA Nr. 37/2017 vom 18. 9 . 2017 

eilend dem Vordruck aufzulisten . Darin sind auch Angaben 
zum Zahlbetrag und Zahlungsdatum der einzelnen Rech
nungen sowie zum Zeitpunkt der Ausführung· der Baumaß
nahme zu tätigen . Außerdem muss aus den Angaben her
vorgehen, welche der Rechnungen und in welcher Höhe 
Aufwendungen aus zusammengefassten Re.chnungen auf 
Außenanlagen entfalle~ und welcher Art diese Außen
anlagen sind . 

Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. 
Abse;:hlagsrechnungen und Kosten.voranschläge ersetzen 
keine Schlussrechnung . Kassenzettel müssen. Menge, · 

• Artikel und Preis eindeutig erkennen lassen. Ist die.Vorlage 
der Schlussn3chnungen wegen der Insolvenz des Bau~ 
tr.ägers nicht möglich, kahn ~lie Bescheinigung nur erteilt 
werder1, . wenn die begünstigten Aufwendungen einzeln 
nach Gewerken durch ein v.oril Erwerber yol'Zulegendes 
Gutachten eir:ies Baus<:1c;;hverständigen nachgew1esen 
werden ·und, der Erwerber die lr,solvenz .des Bauträgers 
glaubhaft macht. Der an den J;lauträger gezahlte Kaufprei~ 
bildet die -Ober.grenze der bescheiniglJngsfähigen Aufwen
dung~n ." 'PaJJschalrechnungen von Handwerkern können 
nur berücksichtigt w~rden, i vy~nn das Original-Angebot, 

· d:as dem Pauscfialvertr.ag zugrunde. liegt, 'beigefügt ist. 
Wenn es zur P.ri.j"furig der. Einzelleistungen erforderlich ist. 
karin die Vorlage der Original-Kalkulation verlangt werden. 
Genehmigt;1ngs~ und Prüfungsgeouhren gehören zu den 
Kosten der genehmigten oder geprüften Baumaßnahme . . 

. . ' ' . . . . . 

· Die B~scheih.igungsbehörde hat ~u bescheinigen, oh die 
dem Bescheinigungsantrag zugrunde.ilegende Maßnahme 
durchgeführt wurde ur:,d die Kost~ri dUrcli-Vorlage der Ori-

·. · .. , gij,alrechnungeil nachgewiesen wur.den. ·. ;' . · · 

Die eingereicnte Recl;mungsaufstellting ist zing!eicli1 Be- · 
·standteil der Bescheinigung.(Pflichtc:1riläge). Die Besßh~i" . 
. nigt:Jngsbehörde hat dar.aJJf die anerkannten AufweridLin- · 

.' gen kenfltlich zu machen. - i . . . . . . . 
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8.2 Nachweis bei Durchführung durch Bauträger, Baube
treuer oder Generalunternehmer 

Bei Bauherren oder Erwerbern, die einen Bauträger, 
Baubetreuer oder Generalunternehmer mit der Durchfüh
rung der Maßnahmen beauftragt haben, und in vergleich
baren Fällen ist die notwendige Prüfung der Einzelleistün
gen nur möglich , wenn der Antragsteller die ·spezifizierten 
Originalrechnungen der . Handwerker, Subunternehmer 
und Lieferanten an den Bauträger oder" Ähnliche sowie 
einen ·detaillierten Einzelnachweis über die Vergütungen 
für dessen.eigene Leistungen vorlegt". Wenn es zur Prüfung 
der l;inzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der 
Origin~I-Kalkulation verlangt werden. 

, 9. Ge6ührenpfliGht 
. . . . . 

Die Bescheinigung ist gemäß § 20 Abs. fü des Denkmal
schutzgesetzes des Landes Sachsen~Anhalt flicht gebfüh- · 
renpflichtig. · · · 1 

. . . 

1 o. ,sprachliche Glei~hstellung 

Personen~ . und Funktionsbezeichnungen. i.n <;lie'sem 
RdErL QeJtenjeweils in männlicher und weiblicher Form. · 

. .· . .. . . 

11 . . Inkrafttreten, A~ßerkrafttr~te~ · 

. Dieser RdErL tritt am . Tag nach der Veroffer.1tli'chung_ in ;, ... 
Kraft. Gleichzeitig tritt der Bezugs-RdErl . außer Kraf,t. .::., . ' . ·- · 

. . . .. . . . . ;;: . .. . ~ - . ~. 

_An . . . . . ·: -~f _· • 

die olilere Denkmalscnutzbehörde und die unteren Denkmalsehutzfrehör.den. 
d,l:;; Lanil~s~mt fü~ Denkmalpflege und Archä~logie · · · ' · 

' l ,'· .• -':. ~ •. ' •• :r 
·,._,. 

; ·.,.: 

··,·. ,, 
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Anlage 1 
(zu Nummer 2 Abs. 4 Satz 1, Nummer 8.1 Abs . 1 Sa_tz 1) 

Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung 
gemäß d_en §§ 7i ;.1 Of, 11 b des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

Anla~en 

1. Pläne Bestand 

2. Pläne mit Eintragung der Maßnahmen 

. 3: Vereinbarung 

4. Originalrechnuhgen (Sehlussrechrwngen). o. a. , . , 

Antragsteller ' 
. . 

• Nai:nß, Vorname 

A,nschrift 

· : Wohnsitzfinanzbehöcoe: . ·. 

Telefon - <:·:'. ,.. 

· [j Eigentümer 0 s<?mstiger Bauberecirltigter D Vertreter des 'Eigehti'.imers ad.er eines ·sonstigeii. Baub~v~ch~ 

tigten {Voiimaclit ist beige{ügt) ·. •· · 

1. Maßnahmen 

Die ·Maßnahmen betreffen ein 

•.. . Q' 

.. , . ': .. ' 
, .. 

· 1·'· ... . ·· 

. . ' . ' .- . 

= . .,,.·· 

... '• ;: 
. ':,'. 

D: Bauderikmal 
. ··. · . . : : ... ·:: ~. >. .... ·. :: ~:-. . . . :' / :>\ ... ·'. /i t?{ti /::;.-,/J~ :: ':'._': ::; . t·1./' <> 
D <;;ebäü?'e als Jeil, eir,ier Gebäl'.lg~gruppe· q'tj?rJ3e~aniitc;i_öi'age (Denk~qlberelclh)' 

1 ~ r • .... ~. ' ~ ' ,! • •.·. "'° •• .:·' .: • • · 

. Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil' züsatzlic~ g!:)naue B'eschr,eibl!.11119, 
. ' . ' . . •' ~ /· . . 

'.'/ 

·2. Bezeichnung der Baumaßnahme: 

·4 . ., .. 

·" :· 

···: '·. 

' . 

. .. 

~-------,,----~--,---,-.,...C---'-:---,,---,,-'---------,~--~:.....C.._:._,, _ _.::.. __ ...,,...:._ 

3. Apschluss fuei mehrjährigen Bau~aßnahr.ner:i . 

.. Nummer Maßnahme 

. ,• ... 

3.1 W0hn-/Nutzfl;3chen 

. Vor Beginn der Baumaßnahmen: 
Nach Beendigung . der Baumaßnahmen: 

Wohmfläche · 
Wohnfläche 

y:·. 

. begönnen (Jarnr) · 

; .. ', 

qm . 
qm 

Nutzfläche 
Nutzfläche 

• . ~i 

• 1 •. , •• •• 

beendet P~hrY 

. : .. :. 

',. •-,.·.· :: ... ··,, .··· 

qm , 

qm 

. , :-

:f . • 
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;; .·, . ... 
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4. Aufstellung der Kosten 

Anlage 1 
Seite 2 

Die Kosten bitte nach Gewerken oder Bauteilen ordnen und laufend nummerieren . Skor1ti ur1d sonstige Aozüge sin<ll vom 
Rechnungsbetrag abzusetzen. Bei Bedarf bitte weitere Blätter beifügen . . , · 

Nummer 

Übertrag 

Rechnungs" 
datum 

Kurzbe
zeichnung 

von Gewerk 
oder Bauteil 

Gesamt 

Rechnungs
betrag 

Zahlungs
. . betrag . 

. Zahlungs
datum 

. ':' ,j j 

, '. ·"·· 

in Posifü:m 
enthaltene 

Al:lßen~ · 
anlagen 

.- ' .,.·: . 

. ··., . \:' 

Pr.üfotngs- · 
vermerk 

. ·'1'·""; . 

0 . Wegen Insolvenz des Bauträg~rs ist die Vorlage, der Schlussrechi:iu~g nicht mö9lic;h (Gut!;icht~ri eime~ Baus;ch.verstän~ 

diger:i solA'ie Nachweis/Beleg für .Insolvenz sil'ld beigefügtt- ,_ . 
1 

• • .. 

. ,. · 

[_J Ao1';gsteiler ist Vorsteoerab~ogsbe,echtigt . • ... · .. : >. . .. ' ~r:: .}],ii!t • "',, ' ' . 
0 An .die Fin~r:izbehörd~-abgeführte_Umsaksteuer nach.§ ·13b l,.J-StG:< .. :::. , .. . ~ur:6 (Na9fo~i~ise:~i~~;~ej~-~f~!;J~)· < ·,\.: . · ._ .. · 

' ' • ._· . . . . :' . ' .• ' .. . _. . '' . . ' : : ··:/: .. :;;·: .. ... :f('\:,}_{:'.~~:i(tf~~~:;f)tif)if}:;{ ' 
. 5. Funktionsträgergebühren im Sihne des BMF0Schreibens iiom 20. 1,0 _ 2003' [BSt_Bl..1:8. 546J r:t'. :\·' >·'!-. ?' : .'Y ;{.'\ '~: 

• • 1 • · _ • • ' • ' : ,, • ; .• •, • •• •• i __ .. • ' ... • 1 . -.. ,.··-.,t;:: ··.'.:",,\: . .'~-:.::.- ,.1 · .. . .. 'i:'..-.1~ .· ... ~;_,.· .. -

Gebüf)ri;m/Kosten für 

·. · ZinseH der Zwischen- und EndfinaAzierunl:J 

. Vorauszahlung von Schüldzinsen 

Zinsfreistellungsgebi;ihren 

Damnum, Disagio, Bearbeitur;Jg~- und Aus" . 
zahlungsgebühren 

' . . . . 

. Koster1 der Darlehenssicherung 

Garantie- und Bürgschaftsgebührien im 
Zusammenhang-mit der Vermietung oder 
Finanzierung · · · 

· Gebühr.en im Z~sammenhang mit der 
Zwischen- oder Endfinan.zierung 

Gebwhren für qie Vermittlung des Objekts oder 
· Eigenkapitals u_Ad des Tr.el'.ihandauftrags 

Abschll:Jssgebühren 

Courtage·, Agio, Beratungs- und Bearbeitungs
, gebühren sowie Platzierungsgarantiegebühren 
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d_atum 
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GebQhren/Kosten für 

Koster.i der Konzeptionserstellung und 
Prospektprüfung 

Treuhandgebührem und Baubetreuungskosten 

Preissteigerung.s-, Kosten- oder Vertrags- · 
durchführungs-Gatantiegebühren . · 

. . ' . 
Vergütungen für Steuer- und: Rechtsberatung 

· Beiträ.ge zu s:ach- 0nd Haftpflfohtversiche
. r.wngen 

:sonstiges 

6, . Gen.eraiübernehmeryerträge 

Ja -o \·: : ·: neir,i D 
. .. : :r/.-~ ... ,,: , ... \. -

·. Rechnungs
datum 

Rechnungs
betrag 

1 . 

. . . . ... ~ .. - · .. ·. 
t' • '· ~ • • 

., . 

Zahlungs
betrag 

.. 

. . . .. ~ 

' ' , • . 

Wenr.i ja, danm ; ,· : · 

Anlage 1 
Seite 3 

Zahlungs
datum 

: ; ,,,'' ... , ... , 

a) Eigentümer.~äutt nur die Sanierungsle_istur,ig- (nur Kaufpreis a~~eben: ~ngaben z(i. 4. und !:i. sind nicht erlb~de~ilch} 

.·, •. · ... 

' :· 

b) Gesamtk:at1f eines Grundstücks mit Sa.nierur.ig (Angaben iu den Numn:iern4 und.5 sfr.id erforc;l~rlich) -- ·. 

· ~)- Ka_~f-~o_A_' E:~:.~t~~ : j ~hn:n~;vonei~e~Ba~tr~ger _:_:. · ·.· :;~_:·.•· .· . · ··'. ·- -·~··:·:i;_:; ;, · .. ,.·:.· .· .· ~- . i 

· lfegt e.i.r· Tqffue_sta~d' der Fallgrl!.ipper:i r.ic;tcl,i' ßwch~tabe fu qder C vor, ~iA~1 le€liglich df~ -~~k\'ärfelil ur.idi ql~:rn ~n,md~· r,iach vom . , • -
-· Bauariqt geprwften Ko?teh zia-f>es~hein_igen. _ Die Zuordl'.lyng dieser Aufw.el'lduinge·n i11.·äeh Ans.cih~.tfun(J~kostepi des _:Grun.d ·. C:, · · ., : t 

u~cr. ·!13<DdElqs; :de~ :AF1s~h~ft:1J.ngskosten des Altgeb~ude.s oder der.i. Afi,sclilafft1111.g:skosten, il'l:' .Sin_rte dEIB .$ 7i Ab~. 1- $atz s '. .... : , 
EStG, der;i !"Jerstellungsjmsten oder Modemisier.ungsaufwendllln~en oder den sofort aözu~sfähiger,i Werbungskostem/Be- : . · . _· 
trie~s~~-:g:f:ben:.~!~_mfdiezuständigeFinanzbe~~rdevqr . . · .... ,'· , - .. · ·.: .. _ ... - . · · :.: · · '_'.i .: ·' . . ' 1( 

·,, 

7. Zuschws9e aus 0ffer.1tlicrae'n Mittelr.i ' 
•:•, .,. ·_ ,.?'; '-..:~/ ' . .... ,•' ?1 .• 

Fallsi~scl:tus~e imn einer' für Den~malsehutz. oder Qenkmalpfleg,e züstJi~di;_en: B:elhq_rrd'.e ~~:&äh.rt ior.d'en ~ih.ct, . bitte iilier · 

awflisterit · ··• ·: .. .. ... · · :.,· · · · · :. : · · .. · · ·· -::,\:;< : __ , ·/.: ·,.•((i, • .. ··.-/. ·:·:·. ;: · 
4'.l!JSQFlUssgeber Baumaßnahme · Datum · 

. ·der Bewilligung -· 
.. ,· . . Betrag ._· 

~- .3. ,• 

.. ·. . 
t;)atum . -

der Ausza~rung · 

' .. ', ,: 

/, ', 

: .. , ..... ::-;, 
Gesamt 

,::,··.,·: . . 
Sw_, mme_ der·k_ 0sten ,lNt1m_. ~er 4:). ·. 1 .. . 1· · 

abzüolic, S•mina a:, Zusc,fuüsse (NummaC 7), 1-: ~------~-,--,-'~---~--,--~------___j: 
ir,i.sgesamt . 

·, 

Ort, Datum Unterschrift . 
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Anlage 2 
(zu Nummer 8.1 Abs. 1 Satz 2) 

Ausstellung einer Bescheinigung gemäß den §§ 7i, 1 Of, 11 b des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

Anlagen 

Pläne zur Rückgabe 
RechnungsaufstellCJng. 
Originalrechnungen (Schlussrechnungen) o. a. 

. . . ~ 

Sehr geehrte 

·· sie sind · D Eig~nt8mer , 

. . 
. . .; . . . 

. . . o. SoAstiger Bauberechtigter 

. . . ~ ·' . 

D V~rtreter.des Eigentümers . 

D . Vertrete~ ~es ~ronstigeA Baub~rechtigt~~ · . 
._,, 

. . . .. ::·~ . ~ .. .. ·. ~. ; .:1 t ~ 

•.· _cle~ Ge?äudes/Gebäudeterls Ggen~ue Adresse des Obj~kfo., bei Gebi;i.udeteilen zusatzli.ch genaue· Beschreibung:): 
. . ~; :-

· ... • :. , ·.:,r .. :·. 

. . -· .. • . . '.·,· ., .. 

. . . . : ;/: . . ., . . . < :/ . ·::~ ' '; .;<i{.<i :-; .:. 
CDie Bescheini'gungsbehör.(:le)' bestätjgt, · dass das Gebäi:ide/d'er Ei~ba!\ideteil : . · : · ·: .. · . · ,._ . , : ·: . ~- '. · ~-;; 'ii \:- ·~:· .,:';/_'.· • . ·.: / 

• • .( • • • •• •, -: • • ... • •• • ,,.,: ' •• ,: 
1
•• • • ., • • • •• ',· • • , j' ,, · ·; ; ' .. :;·- :· ;._ J ;·~ •• -:· • • '• • ·, • • .\ :·: ;•. ·,i'' ··,;· . .,: :.: ·; 1° 4 .~ 

D ~i~ ßaüde~km~I nach. § z Ab~: 2 Nr.::~-de~ Denkmalschufzges.e~es 9~{ laMde~ Sachser:i:Anhalt ist ·. '. 'F. ' . ' . : :: '.} \:: ·'.//:.\ 
Da$ 'Objekt erfüllt die BediAgqcig~ri g~n:iäß Nummer 2 der Be~d~·efnig.ungsrishtlinien,~·eit d~m .'i:.: :·.· ... : ........ ·i ; //. ,: · • 

. (Es W\,lrde am ... · ... . ... . '. . .. . ;": i"A das Denkmalverzeichnis nach ·§ 1:$. Abs. 1 des· Def1kmalschµtzgesetzes des. Lcirid'e_s . 

Sachl?en-Anhalt aufgenommern.) .. _ .i'. \', : . ,. {t,:\\: \t~: 
0 Teil Eies denkmalgesctriü~ten Denkmalbereichs r.iach § 2 Abs.: 2 N_r. ~ des Denkmalschutzges~~es d~s· i,:-arrillies: . 

. Sachsel'il-Anhalt ist . , . . . . . :. .. . , ... . . <, ·.•. ·,. · . . /.' · 
(Die Gebäud'egruppe/t3esamtanlage wur.de am ... .... .. .. . ·: . .. in das Denkmalverzeichnis nach,§ 18 Abs. 1 des o·el'ilk- · 
malschiJtzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt aufgenommen. · '· . •· ·"' 

. ·' 

Die Arrbeiten sind vor Beginn und bei Planungsändernngen vor Beginn der geäncferten Vorhaben mit (der Bescheinigung_s, ,: ., · ;\ · 
behörde) abgestimmt. · · 

Dre hieran.in der'Zeit vom ..... : ... .. ..... bis .. . : ..... .... dUrchgeführter:i Arbeiten (konkrete Bez~ichn1,1ng/Beschr:eibü~-g äer Ba·w-

maßnahme), die zu Aufwendungen VQll · ···· · · · ··· ········ ·Euro einschließlich D /ohne Urnsatzstewer D gefwh~ lnapern, 
waren'·im Sinne der§§ ?i, 10f, 1-1 b E$tG nach Art urnd Umfang zu f. Erhaltung ·, ' · ,. ,.,., .· · 

'1 :''i 
;1,: ., :.,·! ,' .... ,.. 

0 des Qebäudes/Gebäudeteils a,I~ Baudenkmal od~r zu seiner sinn·v~llen Nutzu~g erf0rderlicl'l . 

D des schwtzenswerten äußeren ·fascheinu~gst;>ildes des Denkmai"b:~reich~ erforderlich. , .. 

. •.•. ··,i 

/ . 
.,, 11'.·· 

Die anerkannten Aufwendwngen sind im dem anlieg.enden Verzeichnis der einzelnen Rechnungem, <!Jas Bestandteil dieser. 
Bescheihigung ist, gekennzeichnet. Die Kosten sind durch die Originalrechnungen nachgewieseA woEden_. ;, 

Die Bescheinigung ist nrcht alleiAige Voraussetzung für die lnanspruchm.:Jhme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde 
. prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzunger;i , insbesondere die Abziehbarkeit der Awfwendungen als Betriebsausgaben, 
als Wert;iungsl<0sten oder wie $onderausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten im „ 

Sinne.des § 7i Abs. 1 Satz 5 EStG oder zu den Herstellungskosten, zum Erhaltungsaufwand oder t u den nicht abziehbaren 
Kosten . 
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. . . . . 
. . . . . . . 

Anlage 2 
Seite2 

D Zu' den bescheinigten Aufwendungen gehören Gemeinkosten, Funldionsträgergebühr~n, Gewinnaüfs~hläge des Bau
trägers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten . Begüm;tigt ist- nur der Anteil, der i:lach deri 
Feststellungen der Finanzbehörden zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7i Abs. t Satz 5 EStG oder den Her
stellungskosten gehört, die auf die begünstigten Bc;1umaßnahmen entfallen. 

0 Zusätzlich gehören zu den 'begü~stlgten Au~endungen Gemeinkost~n. Funktionsträgergebühren, Gewirinaufschlage . 
. des Bauträgers, die Grunderwerbs.teuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten . Davon ist Jei;Joch .nur der- Ariteil. 
begünstigt, ·der nach den Feststellungen der Finanzbehörde zu den Anschaffungskosten im .Sil'Hie des § 7i Abs. 1 
Satz 5 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die auf die begünstigten Baumaßnahmen entfallen. . 

Für die d~rchgeführte Bauinaßriah~e ----------~--- (ko~·krete _Baumaßn~l:lmel Beschre.ibwng .d~r . 
Maßnahme) wurden aus öffentlichem Mitteln · 

D Zuschüsse von insgesamt_· ___ · Euro.gewährt; c!avon wur.den· 
. . . \ . 

bew\iligt ·Euro am_· ______ ·_, aus.gezahlt Euro am------- ' .. 
bew.iiligt . Euro am · , 9Usgezahlt Euro arn _· --~~--,,-' 

·:• ... 
'.:: ,, .. . 

D ·keine Zuschüsse gewährt. 
, \ 

.,.. . , .. . • 
.,. . 

Werden Zuschüsse von ein.er für Öenkmalsc.hutz oder Denkmaipflege zyständigen . Behörde nach· AussteillJng der Bescl;Jei
nigyr-ig bewilligt, wird diese entspre·chend._geärider-t und der Finanzbehörde Mitteilurig' hiervon gemacht. l)m Übr-igen.bleibt · 
der Empfänger verpflichtet, für die Maßnal:lme vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse aus öffentlicher· Kasse in seiner 
Steuererklärung der Finanzbehörde an:z:ugeben, da sie zu einer Minderung derberucksichtigungsfähigen Aufwe~cfurima·n 
führen . ·, . · . ,,. ,'-.,: . · · · · · .,., .. 

D Es. iiegt eine Umn~tzung oder Nutz~rngsE?r=weiter~n8 'vor. ,,' · · \: . ';. ,' 
.' . . . ·.; .. , .. .;· ~-. ~ :, ·: ... · ~, . ~ .. /_·,:--~· ·· ,.·~:.:_~.:(i: .. : .. j·~: ;·_-- ··:. 

Ausfolgenden Gründen ist sie aus!'lahmsw.eise förderfähig (vergleiche Nur:mm~r.4.4 od~r 4.8 cie(·Besd;ieinigur;igsricfut:.. 
'; · linien): . · ·. '· :··. :· !,_ ' · 

,, ,·, . .-.~. 

. · ... ;: .... 

,.~ . 
I '•! 

. . ~ ~ -, 

', . . t 

.. ;-:r ' .... -

Ergänzende Bemerkungen: · 
., . 

··. : . 
:!·'. '. 

Diese f?escheinigung dient zur V0rl'age b~i <'ler Finanzbehörde un·d ist .mi<Fliit ·g.ebühren~fUchtig. · ; · <: 
. ·' 

-~ :. 

- Ree::htsbehelfsbelehrung ~ 

• '1 ' 

Mit frewndliclnen. Grüßen 

. i 

Im Auftrag 
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